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Urteil vom 16. Juni 2016

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,

Gerichtsschreiber Kölz.

Verfahrensbeteiligte

A.________,

Beschwerdeführer,

gegen

B.________,

Beschwerdegegner.

Gegenstand

unentgeltliche Rechtspflege,

Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts

des Kantons Bern, Zivilabteilung, 2. Zivilkammer,

vom 7. April 2016.

In Erwägung,

dass der zuständige Gerichtspräsident des Regionalgerichts Bern-Mittelland das zusammen
mit einer Aberkennungsklage eingereichte Gesuch von A.________ (Beschwerdeführer)
um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege mit Entscheid vom 26. August 2015
mangels Nachweises der Prozessarmut und wegen Aussichtslosigkeit abwies, wogegen der
Beschwerdeführer erfolglos Beschwerde an das Obergericht des Kantons Bern sowie



anschliessend an das Bundesgericht erhob (Urteil 4A_589/2015 vom 23. November 2015);

dass der Beschwerdeführer am 3. März 2016 erneut ein Gesuch um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege stellte, auf welches das Regionalgericht mit Entscheid vom
11. März 2016 mit der Begründung nicht eintrat, beim zweiten Gesuch handle es sich der
Sache nach um ein unzulässiges Wiedererwägungsgesuch;

dass der Beschwerdeführer hiergegen an das Obergericht gelangte, welches seine
Beschwerde sowie das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das
Beschwerdeverfahren mit Entscheid vom 7. April 2016 abwies;

dass der Beschwerdeführer diesen Entscheid mit Beschwerde vom 2. Mai 2016 beim
Bundesgericht angefochten hat;

dass Beschwerden an das Bundesgericht hinreichend zu begründen sind, ansonsten darauf
nicht eingetreten werden kann ( BGE 134 II 244 E. 2.1);

dass in der Beschwerdeschrift unter Bezugnahme auf die Erwägungen des angefochtenen
Entscheides dargelegt werden muss, inwiefern dieser Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 1 und 2
BGG ; BGE 140 III 115 E. 2 S. 116, 86 E. 2 S. 89);

dass das Obergericht das Nichteintreten des Kreisgerichts mit der Begründung schützte, der
Beschwerdeführer habe das zweite Gesuch nicht mit neuen, nach dem ersten Entscheid
eingetretenen Tatsachen begründet, sondern seine bisherigen, rechtskräftig beurteilten
Vorbringen wiederholt und besser zu belegen versucht, und weiter, es bestehe kein
Anspruch auf Verbesserung eines abgewiesenen Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege
durch ein zweites Gesuch auf der Basis desselben Sachverhalts;

dass der Beschwerdeführer auf diese entscheidende Beurteilung der Vorinstanz nicht
eingeht;

dass er stattdessen ohne Bezugnahme auf die vorinstanzlichen Erwägungen und unter
Verweis auf andere Gerichtsverfahren und weitere nicht festgestellte Umstände seinen
Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege zu belegen versucht sowie diverse
Rechtsverletzungen rügt;

dass die Beschwerde somit am angefochtenen Entscheid vorbeigeht und offensichtlich
keine hinreichende Begründung enthält, weshalb im vereinfachten Verfahren gemäss Art.
108 Abs. 1 lit. b BGG auf sie nicht einzutreten ist;

dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Gerichtskosten gemäss Art. 66 Abs. 1 BGG
dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind;

erkennt die Präsidentin:

1.

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 200.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Zivilabteilung, 2.
Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.



Lausanne, 16. Juni 2016

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung

des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Kölz
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